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Erläuterungen: 
 
In § 3 des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) werden die Kommunen zur Durchführung 
von Aufgaben und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 
herangezogen. Die örtliche Bedarfsplanung ist hierbei das zentrale Steuerungselement, um 
die Pflichtaufgabe der Kinderbetreuung zu erfüllen.  
 
Die Verwaltung hat dazu die örtliche Bedarfsplanung für die Kinderbetreuungseinrichtungen 
der Stadt Donaueschingen für das Jahr 2023/2024 neu aufgestellt und für das Kindergarten-
jahr 2024/2025 entsprechend fortgeschrieben. 
 
 
Betreuungszeiten  
Um den Bedarfen der Eltern weiter gerecht zu werden, werden in einigen Einrichtungen die 
Betreuungsformen angepasst, diese sind auf Seite 43 der Anlage 1 entsprechend zusammen-
gefasst. Die Änderungen bedürfen auch einer Anpassung des Personalschlüssels, diese wer-
den im Rahmen des zur Verfügung gestellten Personalrahmens abgegolten und angepasst.  
 
Auch werden aufgrund der Warteliste insbesondere die altersgemischten Gruppen in ü3-
Gruppen umgewandelt. Dadurch können mehr ü3-Jährige aufgenommen werden.  
 
 
Nutzerfrequenzanalyse 
In allen städtischen und erstmals auch in den katholischen Betreuungseinrichtungen wurde 
eine Nutzerfrequenzanalyse durchgeführt, um das Hol- und Bringverhalten mit den abge-
schlossenen Betreuungsverträgen abzugleichen, auch dies ist ein wichtiges Instrument für die 
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Bedarfsplanung, insbesondere mit dem immer größer werdenden Fachkräftemangel. Anhand 
der Analyse können Bedarfe ermittelt und Betreuungszeiten angepasst werden.  
 
 
Erweiterung des Ganztagsbetreuungsangebotes 
Ab dem neuen Kindergartenjahr wird das Betreuungsangebot in den beiden Kindertagesstät-
ten Am Buchberg und Wunderfitz dahingehend erweitert, dass die Eltern künftig in allen For-
men der Ganztagsbetreuung wählen können, ob sie die Betreuung 50, 45 oder 40 Stun-
den/Woche benötigen. Dies ergeben sowohl die Zahlen aus der Nutzerfrequenzanalyse als 
auch die Rückmeldungen aus der zentralen Platzvergabe. Oftmals haben in der Vergangenheit 
die Eltern die Betreuung bis 17 Uhr gebucht, eine Betreuung bis beispielsweise 16 Uhr hätte 
ihnen aber ausgereicht.  
Die neuen gestaffelten Formen werden den jeweiligen Bedürfnissen angepasst und können 
unter dem Aspekt Vereinbarkeit Familie und Beruf und dadurch als familienfreundlicher an-
gesehen werden.  
 
 
Zentrale Platzvergabe 
Im vergangenen Jahr wurden die Betreuungsplätze in den Einrichtungen erstmals zentral über 
die Verwaltung vergeben, auch in diesem Jahr hat sich das Verfahren mehr als bestätigt. Er-
fahrungen aus dem letzten Jahr wurden angepasst und auch zeitlich konnte mit dem Verfah-
ren früher begonnen werden.  
 
Im Anmeldezeitraum für das kommende Kindergartenjahr gingen bis zum Stichtag am 
16.02.2024 knapp 600 Vormerkungen ein. Nach der erfolgten Bereinigung (z.B. doppelt ange-
meldete Kinder oder Kinder, die erst im Jahr 2025/2026 ff. einen Platz benötigen oder sonsti-
gen Änderungen) waren es noch 346 Anmeldungen. 
 
Mit Stand vom 28.05.2024 besteht eine rechnerische Warteliste von 68 Kindern, der Durchlauf 
der zweiten Runde innerhalb der Platzvergabe läuft aktuell noch. Von den auf der Warteliste 
stehenden Kindern benötigen 31 eine Betreuung im u3-Bereich und 37 im ü3-Bereich. Außer-
dem werden noch 13 Kinder auf der Wechselwunschliste geführt.  
 
Nach dem Durchlauf der zweiten Runde werden in der Sitzung die aktuellen Zahlen für das 
laufende und kommende Kindergartenjahr dargestellt. 
 
 
Schließtage 
Für das laufende Kindergartenjahr wurden die städtischen Schließtage massiv reduziert und 
einheitlich auf 32 Tage festgelegt sowie die Schließtage in den Sommerferien gesamtstädtisch 
auf vier Wochen angepasst.  
Für das kommende Kindergartenjahr nähern sich die Einrichtungen erneut an, so werden die 
städtischen Einrichtungen im Sommer einheitlich drei Wochen schließen und auch die katho-
lische Kirche wird dies in weiten Teilen ihrer Einrichtungen so handhaben.  
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Ausblick 
Nach wie vor ist die Warteliste in erster Linie auf den Bedarf in der Kernstadt zurückzuführen. 
Aus diesem Grund ist die Verwaltung bekanntlich mit freien Trägern Gespräch, um in der Kern-
stadt weitere drei Betreuungsgruppen anbieten zu können. Hierzu wird im Herbst die finale 
Entscheidung im Gemeinderat fallen, um das Projekt starten zu können.  
 
Mit der Erweiterung der Kinderkrippe Pfohren konnte im u3-Bereich die Betreuungsquote 
leicht verbessert werden, wenngleich wir mit 28,42 % noch weiteren Handlungsbedarf haben. 
Im Rahmen der Platzvergabe konnten 18 Plätze sofort vergeben werden, das notwendige Per-
sonal konnte hier frühzeitig akquiriert werden und auch der Baufortschritt ist im Zeitplan, so 
dass ab dem 01.09.2024 die Kinder zur Betreuung Stück für Stück einziehen können. Eine Ein-
weihung, verbunden mit einem Tag der offenen Tür, ist für das das zweite Halbjahr ebenfalls 
geplant. 
 
Problematisch bleibt nach wie vor der Fachkräftemangel. So musste erstmals in der Kita Wun-
derfitz eine Gruppe für sechs Monate von 17 auf 15 Uhr der Betreuungszeit, mangels Personal, 
reduziert werden. Für berufstätige Eltern stellt dies eine hohe Belastung und Herausforderung 
dar. Auch aktuell sind Stellen unbesetzt, so dass es immer schwieriger wird, die angebotenen 
Betreuungszeiten aufrecht zu erhalten. Weitere Reduzierungen der Betreuungszeiten ab Sep-
tember sind daher nicht auszuschließen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Der Fortschreibung der örtlichen Bedarfsplanung für 

das Jahr 2024/2025 wird zugestimmt. 
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